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Í.

Beſorgungsbehoͤrden des Gantgeſchaͤfts .

Itdes Gantgeſchaͤft wird zum Theil vom Amt,
zum Theil vom Amtsreviſorat bearbeitet . Das Amt

( Juſtizſtelle ) beſorgt das Reinrechtliche und das

Amtsreviſorat alles was das Rechnungsweſen und
die Vertheilung der Maſſe betrifft .

Dieſemnach hat das Amt dermalen zu beſorgen !
1) Gant⸗Erkenntniß ( R. Seite ) .
2) Die Vorladung der bekannten und unbekann⸗

ten Glaͤubiger des Gantmanns zur Richtigſtellung
ihrer Forderungen auf einen beſtimmten Tag .

3) Die Richtigſtellung der Schulden ſelbſt (Paſſiv⸗
Schulden - Liquidation ) , wobei uͤber vorkommende

ſtrittige Poſten zugleich rechtlich entſchieden wird .

4 ) Die Anordnung der Guͤterverſteigerung durch
die Ortsvorgeſetzten .

5) Den Ordnungobeſcheid (Clafſification ) , wor⸗

nach die Glaͤubiger , je nach der Staͤrke ihrer Vor —

zugsrechte vor andern ihre Befriedigung rechtlich
zu erwarten haben , ſo weit die Vermoͤgensmaſſe
dazu hinreicht .

6 ) Den Vertheilungsbeſcheid , naͤmlich die amt —

liche Erklaͤrung, daß nunmehr nach dem Ordnungs —

beſcheid das vorhandene Vermoͤgen unter die Glaͤu—

biger zu vertheilen ſey.
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7) Den Erledigungsbeſcheid ( Abſolutorium ) oder

die Erklaͤrung , daß nunmehr die Gant rechtlich

erledigt , das Vermoͤgen unter die Glaͤubiger nach

dem Ganturtheil vertheilt ſey , und der Guͤterpfleger

hienach bezahlt habe .

Die Amtsreviſorate haben zu beſorgen :

1) Die Vermoͤgensunterſuchung , oder das Ver —

moͤgens⸗und Schuldenverzeichniß als vorlaͤulige

Ueberſicht von beidem , dem die allenfallſigen An —

ſpruͤche der Ehefrau ( im Fall der Schuldner ver —

heirathet iſt ) an die Vermoͤgensmaſſe beigefuͤgt wird ,

nebſt der weitern vorlaͤufigen Berechnung , um wie

viel der Schuldner gantmaͤſig ift , oder wie viel

ſeine Glaͤubiger beilaͤufig verlieren muͤſſen . Wer

verlieren muß , haͤngt von dem Ordnungsbeſcheid
und der darauf beruhenden Vertheilungsberech —

nung ab .

2) Die Vertheilungsberechnung , naͤmlich wer

ſeine Befriedigung und wann er ſolche , in Bezug

auf den Ordnungsbeſcheid , anzuſprechen habe , oder

wie viel Verluſt einer oder der andere wegen

Unzulaͤnglichkeit des Vermoͤgens leiden muͤſſe.

3) Die Benachrichtigung an die Glaͤubiger , wie

viel jeder , bei wem und auf welche Zeit er es

zu empfangen habe , oder mit wie viel er durch —

gefallen ſey . Desgleichen die Benachrichtigung ver —

mittelſt Auszug aus der Vertheilungsberechnung an

den Guͤterpfleger , wie viel er aus Fahrniß , von

ausſtehenden Kapitalien , Liegenſchaften ꝛc. , bei wem
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und auf welche Zeit einzunehmen habe , im Fall
auf Ziele verkauft wurde ; ferner wem , wann

und wie viel er den Glaͤubigern , die nach Namen

und Wohnort bezeichnet werden muͤſſen, zu be —
|

zahlen habe .

4) Die Stellung der Schlußrechnung des Guͤ—

terpflegers und die Reviſion derſelben , ob naͤmlich
bezahlt worden , was hat bezahlt werden ſollen ,
und ob jede Zahlung hinlaͤnglich mit Empfangs —
ſchein ( Quittung ) erwieſen ſey. Sind waͤhrend
dem Laufe der Gant Rechnungen zu ſtellen noͤthig ,
ſo geſchieht , wenn der Guͤterpfleger ſie , ſo wie die

Schlußrechnung , auch ſelbſt ſtellt , wenigſtens die

Reviſion derſelben , durch das Amtsreviſorat .

5) Die Benachrichtigung ans Amt , daß die

Schlußrechnung geſtellt und richtig befunden wor —

den ſey , damit das Amt den Erledigungsbeſcheid
und darauf dem Guͤterpfleger den Erledigungsſchein
ertheilen kann .

( Org . Edikt von 1809 Beil . C. §. 39 . Rggsbl . 1809

Nr . 51 . V. v. 23 . Maͤrz 1811 . Rggsbl . 1811 Nr . 34 .

V. v. 12 . Febr . 1813 . Anz . Bl . fuͤr den Pfinz⸗ u.

Enzkreis 1813 . Nr . 15 . V. v . 20 . Mai 1814 . Rggsbl .
1814 . Nr . 11 . V. v. 28 . Mai 1823 . Rggsbl . 1823 .

Rr , 12 ) .

Die Gantſachen der Standes z und Grund -

herren , der Staatsdiener , der Militaͤrperſonen , der

Hofdiener , der Akademiker , haben eigene Gerichts —

behoͤrden (ſ . R . Seite 13) . Die Ganten , welche .
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Cu )

vom Hofgericht als Richter erſter Inſtanz zu be -

ſorgen ſind , werden gewoͤhnlich einem Beamten ,

als beſonderem hofgerichtlichen Commiſſaͤr ,zur Bez

arbeitung üͤbertragen . Dabei vorkommende rich —

terliche Entſcheidungen , z. B . der Ordnungsbe —

ſcheid ꝛe. , werden vom Hofgericht ſelbſt gegeben .
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Perſonen , welche in dem Gantverfahren

i vorkommen .

Dieſe ſind :

1) der Gemeinſchuldner ( Gantmann , Gan⸗

tierer , Fallit , Cridar , Banqueroutier ) und ſeine

Ehefrau , wenn er verheirathet iſt , im Fall ſie ihren

Antheil an den Schulden , der ſie trifft , nicht

zablen koͤnnte , alſo auch gantmaͤſig waͤre .

2 ) Ein Guͤterpfleger ( Curator bonorum ) ,

naͤmlich derjenige , welcher erwaͤhlt wird , die zur

Maſſe gehoͤrigen Guͤter zu veraͤuſſern , den Erloͤß

ſo wie die einzunehmenden Schulden einzuziehen ,

und die Glaͤubiger damit zu bezahlen ( Reggs . Bl .

1814 , Nro , 18 ) Der Guͤterpfleger wird gleich

anfangs vom Gemeinderath ( Ortsgericht ) vorge —

ſchlagen und bei Amt verpflichtet . Kommen die

Glaͤubiger bei der Richtigſtellung ihrer Forderun —

gen zuſammen , dann erwaͤhlen ſie nach der Stim —⸗

menmehrheit dieſen fuͤrſorglichen , als bleibenden
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